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RS OGH 1974/11/21 6Ob160/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1974

Norm

ZPO §500 Abs2 IIG

ZPO §502 Abs3 Db

ZPO §502 Abs3 Dh

Rechtssatz

Betri7t der Ausspruch des Berufungsgerichtes nach § 500 Abs 2 zweiter Halbsatz ZPO, daß der von der Abänderung

des erstgerichtlichen Urteiles betro7ene Wert des Streitgegenstandes 1000,-- S nicht übersteigt, einen Teil des

Streitgegenstandes, welcher sich vom übrigen Streitgegenstand nicht trennen läßt, so besteht ein Revisionsausschluß

nur unter der Voraussetzung, daß bloß dieser Teil der Entscheidung des Berufungsgerichtes angefochten wird.
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